
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1998/10/30 1Ob297/98b,
1Ob47/99i

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.10.1998

Norm

AußStrG §43

Rechtssatz

Mit den Sicherungsmaßnahmen des Verlassenschaftsgerichts nach § 43 AußStrG wird nicht über die materielle

Berechtigung an den Nachlaßgegenständen abgesprochen, es soll nur die Verlassenschaftsmasse vorläu5g

sichergestellt werden (so schon 6 Ob 374/97m).

Entscheidungstexte

1 Ob 297/98b

Entscheidungstext OGH 30.10.1998 1 Ob 297/98b

1 Ob 47/99i

Entscheidungstext OGH 23.11.1999 1 Ob 47/99i
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